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(54) INNENKRAGEN FÜR EINE VERPACKUNG UND VERPACKUNG

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft einen Innen-
kragen (10) für eine Verpackung (32) zur Aufbewahrung
von Waren, insbesondere von stabförmigen Waren wie
Zigaretten, Tabaksticks und dergleichen, umfassend ei-
ne Vorderwand (12), Seitenwände (14, 16), die über Bie-
gelinien (18, 20) mit der Vorderwand (12) verbunden
sind, und mindestens eine Eingriffs- und Sichtmulde (22)

im Bereich der Vorderwand (12), wobei die Vorderwand
(12) mindestens eine Rastlasche (24) zur Verrastung mit
einer Deckelkonstruktion (40) der Verpackung (32), und
zwar in geschlossenem Zustand der Verpackung (32),
umfasst. Die Erfindung betrifft zudem eine Verpackung
mit einem derartigen Innenkragen (10).
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Innen-
kragen zur Aufbewahrung von Waren, insbesondere von
stabförmigen Waren wie Zigaretten, Tabaksticks und
dergleichen, umfassend eine Vorderwand, Seitenwän-
de, die über Biegelinien mit der Vorderwand verbunden
sind, und mindestens eine Eingriffs- und Sichtmulde im
Bereich der Vorderwand. Die Erfindung betrifft weiterhin
eine Verpackung zur Aufbewahrung von Waren, insbe-
sondere von stabförmigen Waren wie Zigaretten, Tabak-
sticks und dergleichen.
[0002] Derartige Innenkragen und Verpackungen sind
in einer großen Vielzahl bekannt. Insbesondere handelt
es sich bei diesen Verpackungen um Klappschachteln,
die eine weit verbreitete Verpackungsform für Zigaretten
und dergleichen darstellen. So beschreiben die DE 694
18 258 T2 und die DE 101 06 549 A1 derartige Verpa-
ckungen in Form eines prismatischen Körpers entlang
ihrer Längsachse, wobei an einem behälterartigen Auf-
nahmebereich ein Deckel angelenkt ist. Diese Verpa-
ckungen weisen in üblicher Weise einen so genannten
Kragen beziehungsweise Innenkragen ("Inner Frame")
auf, der als separates Element ausgebildet ist und in den
Aufnahmebereich der Verpackung eingebracht wird. Der
Kragen ragt dabei teilweise aus dem der Verpackung
heraus und weist an einer Kragenvorderseite, die mit ei-
ner Vorderseite des Aufnahmebereichs teilweise in De-
ckung gebracht ist, eine randlich ausgebildete Eingriffs-
und Sichtmulde auf. Nachteilig an diesen bekannten In-
nenkragen und Verpackungen ist jedoch, dass bei der-
artigen bekannten Innenkragen und den entsprechen-
den Verpackungen nur unzureichende Verschlusssiche-
rungen vorhanden sind. Dadurch ist es oftmals möglich,
die Verpackung ohne Kraftaufwand zu öffnen. Dies ist
insbesondere dann problematisch, wenn Kinder versu-
chen, derartige Verpackungen für Zigaretten zu öffnen.
[0003] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, einen gattungsgemäßen Innenkragen sowie eine
Verpackung bereitzustellen, welche eine verbesserte
Verschlusssicherung gewährleistet.
[0004] Zur Lösung dieser Aufgaben dienen ein Innen-
kragen mit den Merkmalen des Anspruchs 1 sowie eine
Verpackung mit den Merkmalen des Anspruchs 13. Vor-
teilhafte Ausgestaltungen des erfindungsgemäßen In-
nenkragens und der erfindungsgemäßen Verpackung
sind in den jeweiligen Unteransprüchen beschrieben.
Vorteilhafte Ausgestaltungen des Innenkragens sind da-
bei als vorteilhafte Ausgestaltungen der Verpackung und
umgekehrt anzusehen.
[0005] Ein erster Aspekt der Erfindung betrifft einen
Innenkragen für eine Verpackung zur Aufbewahrung von
Waren, insbesondere von stabförmigen Waren wie Zi-
garetten, Tabaksticks und dergleichen, umfassend eine
Vorderwand, Seitenwände, die über Biegelinien mit der
Vorderwand verbunden sind und mindestens eine Ein-
griffs- und Sichtmulde im Bereich der Vorderwand. Dabei
umfasst die Vorderwand mindestens eine Rastlasche zur

Verrastung mit einer Deckelkonstruktion der Verpackung
und in geschlossenem Zustand der Verpackung.
[0006] Durch die erfindungsgemäße Ausgestaltung
des Innenkragens mit der zusätzlichen Rastlasche an
der Vorderwand ergibt sich ein Innenkragen, welcher ei-
ne verbesserte Verschlusssicherung gewährleistet.
Durch die Rastlasche kann die Verpackung beziehungs-
weise die Deckelkonstruktion nur mittels eines deutli-
chen Kraftaufwands geöffnet werden. Insbesondere ist
eine seitliche Druckausübung auf die Deckelkonstruktion
notwendig, um die Verpackung zu öffnen. Dadurch wird
die Gefahr des Öffnens der Verpackung durch Kinder
deutlich erniedrigt. In weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tungen des erfindungsgemäßen Innenkragens ist die
Rastlasche derart an der Vorderwand angeordnet, dass
sie in geschlossenem Zustand der Verpackung mit einer
entsprechenden Kante, Ausnehmung, Öffnung oder
Kontur an einer Innenseite der Deckelkonstruktion, ins-
besondere an einer Innenseite einer Deckelvorderwand
der Deckelkonstruktion, verrastbar ist. Dadurch ergibt
sich eine erheblich verbesserte Verschlusssicherung, da
es zu einem Verrasten der Deckelkonstruktion und des
Innenkragens der Verpackung kommt.
[0007] In weiteren vorteilhaften Ausgestaltungen des
erfindungsgemäßen Innenkragens ist die Rastlasche
mittels in der Vorderwand ausgebildeter Schneide- und
Biegelinien ausgebildet. Dies ermöglicht eine einfache
und kostengünstige Herstellung der Rastlasche, da die-
se einstückig mit der Vorderwand ausgebildet wird. Es
besteht aber auch die Möglichkeit, dass an der Vorder-
wand in einem Bereich außerhalb der Eingriffs- und
Sichtmulde mindestens ein Wandelement angelenkt ist.
Dabei kann die Rastlasche mittels einer von einer das
Wandelement und die Vorderwand verbindenden Biege-
linie abgehenden Schneidelinie ausgebildet werden.
Auch diese Ausgestaltungsmöglichkeit der Rastlasche
ermöglicht deren einfache und kostengünstige Herstel-
lung. Zudem wird durch das zusätzliche Wandelement
die Möglichkeit geschaffen, dass an der Außen- und/oder
Innenseite des Wandelements zumindest teilweise eine
Farbfläche und/oder eine metallisch glänzende Farbflä-
che und/oder mindestens eine Text-, Form- und/oder Mo-
tivfläche ausgebildet ist. Dabei kann eine Kontur der
Text-, Form- und/oder Motivfläche zumindest teilweise
mittels mindestens einer Schnittlinie ausgebildet sein.
Zudem besteht die Möglichkeit, dass die Text-, Form-
und/oder Motivfläche mittels Laserenergie und/oder mit-
tels Stanzen hergestellt ist. Das Wandelement vergrö-
ßert die bedruckbare Fläche der Vorderwand des Innen-
kragens deutlich, sodass dies für zusätzliche Werbeef-
fekte und Ähnliches verwendet werden kann. Es besteht
aber auch die Möglichkeit, dass an dem Wandelement
selbst mindestens eine Rastlasche zur Verrastung mit
der Deckelkonstruktion der Verpackung und in geschlos-
senem Zustand der Verpackung ausgebildet ist. Dabei
kann das Wandelement beispielsweise derart ausgebil-
det sein, dass es in geschlossenem Zustand der Verpa-
ckung mit einer entsprechenden Kante, Ausnehmung,
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Öffnung oder Kontur an einer Innenseite der Deckelkon-
struktion, insbesondere an einer Innenseite einer De-
ckelvorderwand der Deckelkonstruktion, verrastbar ist.
Das Wandelement bietet daher eine zusätzliche Ver-
schlusssicherung.
[0008] In weiteren vorteilhaften Ausgestaltungen des
erfindungsgemäßen Innenkragens ist dieser als separa-
tes Element oder einstückig als Teilelement zumindest
einer Vorderwand und entsprechenden Seitenwänden
der Verpackung ausgebildet. Falls der Innenkragen als
separates Element ausgebildet ist, so wird er mit einer
Innenseite, insbesondere der Innenseite der Vorder-
wand der Verpackung, beispielsweise verklebt. Auf die-
sen zusätzlichen Herstellungsschritt kann verzichtet wer-
den, wenn der Innenkragen einstückig mit der Vorder-
wand und den entsprechenden Seitenwänden der Ver-
packung ausgebildet ist.
[0009] Der Innenkragen besteht üblicherweise aus Pa-
pier, Karton oder Kunststoff oder einer Kombination aus
diesen Materialien. Insbesondere sollte die Rastlasche
derart ausgebildet sein, dass sie relativ starre Materialei-
genschaften aufweist. Auch andere Materialien sind
denkbar, insbesondere können auch beschichtete Ma-
terialien zur Verwendung des Innenkragens und/oder der
Verpackung gemäß dem zweiten Erfindungsaspekt ver-
wendet werden.
[0010] Ein zweiter Aspekt der Erfindung betrifft eine
Verpackung zur Aufbewahrung von Waren, insbesonde-
re von stabförmigen Waren wie Zigaretten, Tabaksticks
und dergleichen, umfassend eine Vorderwand und eine
Rückwand, die Vorder- und Rückwand verbindende Sei-
tenwände sowie eine Bodenkonstruktion zur Ausbildung
eines Aufbewahrungsraums für die Waren und eine De-
ckelkonstruktion umfassend eine Deckelvorderwand, ei-
ne Deckeloberwand und eine Deckelrückwand, wobei
die Deckelkonstruktion an einem der Bodenkonstruktion
gegenüberliegenden Ende der Rückwand über eine Bie-
gelinie angelenkt ist. Des Weiteren umfasst die erfin-
dungsgemäße Verpackung einen Innenkragen gemäß
dem im Vorhergehenden beschriebenen ersten Aspekt
der Erfindung. Eine derartige Verpackung gewährleistet
vorteilhafterweise eine verbesserte Verschlusssiche-
rung wie dies bereits bezüglich des ersten Erfindungsa-
spekts beschrieben worden ist.
[0011] In weiteren vorteilhaften Ausgestaltungen der
erfindungsgemäßen Verpackung ist der Innenkragen als
separates Element oder einstückig als Element zumin-
dest der Vorderwand und den Seitenwänden der Verpa-
ckung ausgebildet. Zudem besteht die Möglichkeit, dass
das Wandelement derart ausgebildet ist, das es in ge-
schlossenem Zustand der Verpackung mit einer Kante
einer an der Innenseite der Deckelvorderwand anliegen-
den Lasche verrastbar ist. Dies gewährleistet eine ein-
fache und sichere Verschlusssicherung.
[0012] Weitere Merkmale und deren Vorteile sind den
Beschreibungen des ersten Erfindungsaspekts zu ent-
nehmen, wobei vorteilhafte Ausgestaltungen des ersten
Erfindungsaspekts als vorteilhafte Ausgestaltungen des

zweiten Erfindungsaspekts und umgekehrt anzusehen
sind.
[0013] Weitere Merkmale der Erfindung ergeben sich
aus den Ansprüchen, den Ausführungsbeispielen sowie
anhand der Zeichnungen. Die vorstehend in der Be-
schreibung genannten Merkmale und Merkmalskombi-
nationen sowie die nachfolgend in den Ausführungsbei-
spielen genannten Merkmale und Merkmalskombinatio-
nen sind nicht nur in der jeweils angegebenen Kombina-
tion, sondern auch in anderen Kombinationen verwend-
bar, ohne den Rahmen der Erfindung zu verlassen. Es
zeigen

Figur 1 eine schematische Darstellung eines erfin-
dungsgemäßen Verpackung mit einem erfin-
dungsgemäßen Innenkragen gemäß einer
ersten Ausführungsform;

Figur 2 eine schematische Darstellung eines erfin-
dungsgemäßen Verpackung mit einem erfin-
dungsgemäßen Innenkragen gemäß einer
zweiten Ausführungsform;

Figur 3 eine schematische Darstellung eines erfin-
dungsgemäßen Verpackung mit einem erfin-
dungsgemäßen Innenkragen gemäß einer
dritten Ausführungsform;

Figur 4 eine schematische Darstellung eines erfin-
dungsgemäßen Verpackung mit einem erfin-
dungsgemäßen Innenkragen gemäß einer
vierten Ausführungsform; und

Figur 5 eine schematische Darstellung eines erfin-
dungsgemäßen Verpackung mit einem erfin-
dungsgemäßen Innenkragen gemäß einer
fünften Ausführungsform.

[0014] Die Figur 1 zeigt einen schematisch dargestell-
ten Innenkragen 10 in einer Verpackung 32 gemäß einer
ersten Ausführungsform. Der Innenkragen 10 ist dabei
für eine Verpackung zur Aufbewahrung von Waren, ins-
besondere von stabförmigen Waren wie Zigaretten, Ta-
baksticks und dergleichen, ausgebildet. Man erkennt,
dass der Innenkragen 10 eine Vorderwand 12, Seiten-
wände 14, 16 und eine Eingriffs- und Sichtmulde 22 im
Bereich der Vorderwand 12 aufweist. Die Seitenwände
14, 16 sind dabei über die Biegelinien 18, 20 mit der
Vorderwand 12 verbunden beziehungsweise an dieser
angelenkt.
[0015] Des Weiteren erkennt man, dass der Innenkra-
gen 10 innerhalb der Verpackung 32 angeordnet ist, und
zwar an den Innenseiten der Vorderseite 34 sowie den
Seitenwänden 36, 38 der Verpackung 32. Die Verpa-
ckung 32 umfasst die Vorderwand 34 sowie eine Rück-
wand (nicht dargestellt), und die Vorder- und Rückwand
verbindende Seitenwände 36, 38. Zur Ausbildung eines
Aufbewahrungsraums 64 ist eine Bodenkonstruktion 62
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ausgebildet. Man erkennt, dass eine Deckelkonstruktion
40 eine Deckelvorderwand 42, eine Deckeloberwand 44
und eine Deckelrückwand 46 umfasst, wobei die Deckel-
konstruktion 40 insgesamt an einem der Bodenkonstruk-
tion 62 gegenüberliegenden Ende der Rückwand über
eine entsprechende Biegelinie 48 angelenkt ist.
[0016] Des Weiteren erkennt man, dass in der Vorder-
wand 12 eine Rastlasche 24 zur Verrastung mit der De-
ckelkonstruktion 40 der Verpackung 32 in geschlosse-
nem Zustand der Verpackung 32 ausgebildet ist. Die Ver-
packung 32 ist in Fig. 1 in geöffnetem Zustand dargestellt.
Man erkennt aber, dass die Rastlasche 24 derart an der
Vorderwand 12 angeordnet ist, dass sie in geschlosse-
nem Zustand der Verpackung 32 mit einer Kante 26 einer
an der Innenseite der Deckelvorderwand 42 anliegenden
Lasche 50 verrastbar ist. Zum Öffnen dieser Verrastung
muss insbesondere auf die seitlichen Flächen der De-
ckelkonstruktion 32 Druck ausgeübt werden. Durch eine
entsprechende Verbiegung der Kante 26 und/oder der
Rastlasche 24 kann die entsprechende Verrastung die-
ser Elemente aufgehoben werden.
[0017] Das in Figur 1 dargestellte erste Ausführungs-
beispiel des Innenkragens 10 zeigt eine Rastlasche 24,
die mittels in der Vorderwand 12 ausgebildeter Schneide-
und Biegelinien 52, 54 ausgebildet ist. Die Rastlasche
ist dabei in einem nicht durch die Eingriffs- und Sichtmul-
de 22 ausgenommenen Bereich der Vorderwand 12 an-
geordnet. In dem dargestellten Ausführungsbeispiel be-
steht die Verpackung 32 sowie der Innenkragen 10 aus
Karton.
[0018] Figur 2 zeigt eine schematische Darstellung ei-
ner Verpackung 32 mit einem Innenkragen 10 gemäß
einer zweiten Ausführungsform. Der Aufbau der Verpa-
ckung 32 sowie des Innenkragens 10 entspricht dabei
dem Aufbau der in Figur 1 gezeigten ersten Ausführungs-
form. Im Gegensatz zu der ersten Ausführungsform ist
bei der zweiten Ausführungsform in der Lasche 50 eine
Ausnehmung 28 zur Aufnahme der Rastnase 24 ausge-
bildet. Bezüglich der weiteren Merkmale verweisen wir
auf die Beschreibung des ersten Ausführungsbeispiels
gemäß Figur 1, wobei gleiche Bezugszeichen identische
Merkmale bezeichnen.
[0019] Figur 3 zeigt eine schematische Darstellung ei-
ner Verpackung 32 mit einem Innenkragen 10 gemäß
einer dritten Ausführungsform. Auch die dritte Ausfüh-
rungsform entspricht im Wesentlichen den in den Figuren
1 und 2 dargestellten Ausführungsformen. Im Unter-
schied dazu ist aber bei der dritten Ausführungsform in
der an der Innenseite der Deckelvorderwand anliegen-
den Lasche 50 eine Ausnehmung 30 zur Aufnahme der
Rastlasche 24 ausgebildet. Bezüglich der Beschreibung
der weiteren Merkmale verweisen wir auf die Beschrei-
bung des ersten Ausführungsbeispiels gemäß Figur 1,
wobei gleiche Bezugszeichen identische Merkmale be-
zeichnen.
[0020] Figur 4 zeigt eine schematische Darstellung ei-
ner Verpackung 32 mit einem Innenkragen 10 gemäß
einer vierten Ausführungsform. Man erkennt, dass zu-

sätzlich zu den in den Figuren 1 bis 3 gezeigten Ausfüh-
rungsformen der Innenkragen 10 ein Wandelement 56
aufweist, welches an der Vorderwand 12 in einem Be-
reich außerhalb der Eingriffs- und Sichtmulde 22 über
eine Biegelinie 58 angelenkt ist. Das zusätzliche Wand-
element 56 stellt einerseits eine zusätzliche Fläche für
mögliche Werbeaufdrucke oder Ähnliches bereit. Des
Weiteren erkennt man, dass die Rastlasche 24 in diesem
Ausführungsbeispiel mittels einer von der das Wandele-
ment 56 und die Vorderwand 12 verbindende Biegelinie
58 abgehenden Schneidelinie 60 ausgebildet wird. Die
Rastlasche 24 verrastet wiederum mit der Kante 26 der
an der Innenseite der Deckelvorderwand 42 anliegenden
Lasche 50. Um dies zu ermöglichen, ist die Lasche 50
etwas breiter dimensioniert als die in den Figuren 1 bis
3 gezeigte Lasche 50. Auch in dieser Ausführungsform
ist der Innenkragen 10 als separates Element ausgebil-
det und innerhalb der Verpackung 32 angeordnet bezie-
hungsweise mit den entsprechenden Innenseiten der
Verpackung 32 verklebt.
[0021] Figur 5 zeigt eine schematische Darstellung ei-
ner Verpackung 32 mit einem Innenkragen 10 gemäß
einer fünften Ausführungsform. Die Konstruktion dieser
Ausführungsform entspricht im Wesentlichen der in Figur
4 gezeigten Konstruktion der Verpackung 32 bezie-
hungsweise des Innenkragens 10. Allerdings ist in der
fünften Ausführungsform der Innenkragen 10 einstückig
mit der Verpackung 32 ausgebildet. Man erkennt, dass
der Innenkragen 10 als Teilelement der Vorderwand 34
und den Seitenwänden 36, 38 der Verpackung 32 aus-
gebildet ist. Bezüglich der weiteren Merkmale der Ver-
packung 32 und des Innenkragens 10 gemäß der fünften
Ausführungsform verweisen wir auf die Beschreibung
dieser Merkmale in der vierten Ausführungsform, wobei
gleiche Bezugszeichen identische Merkmale bezeich-
nen.
[0022] Die beschriebene Verpackung 32 wie auch der
Innenkragen 10 bestehen üblicherweise aus Karton, Pa-
pier oder Kunststoff oder einer Kombination dieser Ma-
terialien. Auch andere geeignete Materialien sind denk-
bar.

Patentansprüche

1. Innenkragen (10) für eine Verpackung (32) zur Auf-
bewahrung von Waren, insbesondere von stabför-
migen Waren wie Zigaretten, Tabaksticks und der-
gleichen, umfassend

- eine Vorderwand (12),
- Seitenwände (14, 16), die über Biegelinien (18,
20) mit der Vorderwand (12) verbunden sind,
und
- mindestens eine Eingriffs- und Sichtmulde (22)
im Bereich der Vorderwand (12),

dadurch gekennzeichnet,
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dass die Vorderwand (12) mindestens eine Rastla-
sche (24) zur Verrastung mit einer Deckelkonstruk-
tion (40) der Verpackung (32) und in geschlossenem
Zustand der Verpackung (32) umfasst.

2. Innenkragen nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Rastlasche (24) derart an der Vorderwand
(12) angeordnet ist, dass sie in geschlossenem Zu-
stand der Verpackung (32) mit einer entsprechen-
den Kante (26), Ausnehmung (28), Öffnung oder
Kontur (30) an einer Innenseite der Deckelkonstruk-
tion (40), insbesondere an einer Innenseite einer De-
ckelvorderwand (42) der Deckelkonstruktion (40),
verrastbar ist.

3. Innenkragen nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Rastlasche (24) mittels in der Vorderwand
(12) ausgebildeter Schneide- und Biegelinien (52,
54) ausgebildet ist.

4. Innenkragen nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass an der Vorderwand (12) in einem Bereich au-
ßerhalb der Eingriffs- und Sichtmulde (22) mindes-
tens ein Wandelement (56) angelenkt ist.

5. Innenkragen nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Rastlasche (24) mittels einer von einer das
Wandelement (56) und die Vorderwand (12) verbin-
denden Biegelinie (58) abgehenden Schneidelinie
(60) ausgebildet wird.

6. Innenkragen nach Anspruch 4 oder 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass an dem Wandelement (56) mindestens eine
Rastlasche zur Verrastung mit der Deckelkonstruk-
tion (40) der Verpackung (32) und in geschlossenem
Zustand der Verpackung (32) ausgebildet ist.

7. Innenkragen nach einem der Ansprüche 4 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Wandelement (56) derart ausgebildet ist,
das es in geschlossenem Zustand der Verpackung
(32) mit einer entsprechenden Kante, Ausnehmung,
Öffnung oder Kontur an einer Innenseite der Deckel-
konstruktion (40), insbesondere an einer Innenseite
einer Deckelvorderwand (42) der Deckelkonstrukti-
on (40), verrastbar ist.

8. Innenkragen nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass er als separates Element oder einstückig als

Teilelement zumindest einer Vorderwand (34) und
entsprechenden Seitenwänden (36, 38) der Verpa-
ckung (32) ausgebildet ist.

9. Innenkragen nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Innenkragen (10) aus Papier, Karton oder
Kunststoff oder einer Kombination aus diesen Ma-
terialien besteht.

10. Innenkragen nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass an der Außen- und/oder Innenseite des Wan-
delementes (56) zumindest teilweise eine Farbflä-
che und/oder eine metallisch glänzende Farbfläche
und/oder mindestens eine Text-, Form- und/oder
Motivfläche ausgebildet ist.

11. Innenkragen nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Kontur der Text-, Form- und/oder Motiv-
fläche zumindest teilweise mittels mindestens einer
Schnittlinie ausgebildet ist.

12. Innenkragen nach Anspruch 10 oder 11,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Text-, Form- und/oder Motivfläche mittels
Laserenergie und/oder mittels Stanzen hergestellt
ist.

13. Verpackung (32) zur Aufbewahrung von Waren, ins-
besondere von stabförmigen Waren wie Zigaretten,
Tabaksticks und dergleichen, umfassend

- eine Vorderwand (34) und eine Rückwand, die
Vorder- und Rückwand verbindende Seiten-
wände (36, 38) sowie
- eine Bodenkonstruktion (62) zur Ausbildung
eines Aufbewahrungsraums (64) für die Waren
und
- eine Deckelkonstruktion (40) umfassend eine
Deckelvorderwand (42), eine Deckeloberwand
(44) und eine Deckelrückwand (46), wobei die
Deckelkonstruktion (40) an einem der Boden-
konstruktion (62) gegenüberliegenden Ende der
Rückwand über eine Biegelinie (48) angelenkt
ist, und
- einen Innenkragen (10) gemäß einem der An-
sprüche 1 bis 12.

14. Verpackung (32) nach Anspruch 13,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Innenkragen (10) als separates Element
oder einstückig als Element zumindest der Vorder-
wand (34) und den Seitenwänden (36, 38) der Ver-
packung (32) ausgebildet ist.
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15. Verpackung (32) nach Anspruch 13 oder 14,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Wandelement (56) derart ausgebildet ist,
das es in geschlossenem Zustand der Verpackung
(32) mit einer Kante (26) einer an der Innenseite der
Deckelvorderwand (42) anliegenden Lasche (50)
verrastbar ist.
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